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Große Bellos müssen an die Leine
Gemeinde erlässt eine Hundehaltungsverordnung zum Schutz der Öffentlichkeit

BURGTHANN – Mehrheitlich hat 
der Gemeinderat eine Verordnung 
zum Schutz der Öffentlichkeit vor 
Gefahren, die von Hunden ausgehen 
könnten, verabschiedet. Aufgrund ge-
setzlicher Vorgaben ist diese Verord-
nung allerdings nicht so bissig, wie 
es sich die meisten Gemeinderäte ge-
wünscht hätten. Betroffen sind Hun-
de ab einer Schulterhöhe von 50 Zen-
timetern und Kampfhunde. Außerdem 
ist die Satzung nur im Ort und nicht in 
den Außenbereichen gültig, wo eini-
ge der Volksvertreter größeren Hand-
lungsbedarf gesehen hätten. 

Hauptamtsleiter Johannes Stro-
bel erläuterte den Hintergrund der 

Verordnung: In letzter Zeit seien 
verstärkt Beschwerden bei der Ge-
meinde über frei laufende Hunde ein-
gegangen, so dass sich die Verwal-
tung veranlasst sah, Vorschriften für 
die Hundehalter zu erarbeiten. Er in-
formierte darüber, dass im Landkreis 
elf der Kommunen eine ähnliche Ver-
ordnung hätten, in der unmittelbaren 
Nachbarschaft existieren Hundehal-
tungs-Verordnungen in Altdorf und 
Postbauer-Heng. 

Nur im innerörtlichen Bereich
Nach einem Gespräch mit der Kom-

munalaufsicht sei klar gewesen, dass 
die Verordnung nur innerorts gelten 
darf. Außerdem erhofft man sich ei-

nen positiven Nebeneffekt bei der An-
leinpfl icht, die zum Teil gilt: Im Zu-
ge der Erweiterung der Standorte für 
Hundetoiletten (Tütenspender/Ab-
fallbehälter) zur Verbesserung der 
Reinlichkeit im Ortsbereich könnte 
sich die Verordnung auch unter psy-
chologischen Gesichtspunkten hilf-
reich erweisen, da die Hundehalter 
durch das angeleinte Führen ihrer 
Hunde eine bessere Kontrolle haben 
und sich eher verpfl ichtet sehen könn-
ten, von ihren Hunden hinterlassene 
Exkremente zu beseitigen. 

Diese Zusatzbemerkung in der 
Tischvorlage veranlasste die Gemein-
deräte zu einer Diskussion über die 
Reinhaltung der Natur, die allerdings 
nicht der Kernpunkt der zur Debatte 
stehenden Verordnung war. Gefordert 
wurde ein Gebot, das auch im Außen-
bereich, wo die meisten Hunde zum 
Verrichten ihres „Geschäfts“ ausge-
führt werden, Gültigkeit besitzt. Dies 
sei aus rechtlichen Gründen nicht 
möglich, wiederholte Strobel. Unter 
anderem wurde von den Räten darauf 
hingewiesen, dass das Problem nicht 
so groß wäre, wenn die Hundehalter 
ihre Vierbeiner nicht immer an den 
gleichen Ort führen würden. Zudem 
wurde angesprochen, dass man ja be-
reits Vorschriften habe, deren Durch-
setzung aber das Problem sei.

Bürgermeister Heinz Meyer brems-
te diese Diskussion, wies aber darauf 
hin, dass man in den letzten Wochen 
auch an Wegen Hundetoiletten aufge-
stellt habe, die in die Außenbereiche 
führen, damit die Hundehalter even-
tuell Tüten zur Beseitigung von Kot 
mitnähmen, denn es ist nicht rechtens, 
die tierische Hinterlassenschaft auf 
irgendeiner Wiese zurückzulassen.

Dr. Eckhard Töpert (SPD) störte 
sich daran, dass die Verordnung, die 

unter anderem das Anleinen der Tiere 
vorschreibt, nur für die „großen“ gel-
ten soll. Als Mediziner weiß er, dass 
die meisten Verletzungen durch Hun-
debisse nicht auf Kampf- oder große 
Hunde zurückzuführen sind, sondern 
auf kleine wie z.B. Dackel: „Das ist 
doch eine Beamtenverordnung“, är-
gerte er sich. Sein Kollege, der Arzt 
Dr. Alexander Ebert (FW), pfl ichtete 
ihm bei.  Heinz Holzammer (SPD) kri-
tisierte zudem, dass die Verordnung 
zwar für Kampfhunde jeder Größe 
gelte, doch viele Bürger wüssten nicht, 
ob ein freilaufender kleiner Hund ein 
Kampfhund sei oder ein friedlicher. 
Seine Frage, ob man die Schulterhö-
he für die Vorschrift nicht herabset-
zen könnte, wurde vom Bürgermeister 
verneint. Reinhard Göhring von der 
Wahlgemeinschaft Grub beschwerte 
sich darüber, dass es tatsächlich We-
ge in Bereichen außerhalb der Ort-
schaften gibt, die durch Spaziergän-
ger mit Hunden regelrecht überlaufen 

sind, was man den Bereichen auch an-
merke. „Aber mit dieser Verordnung 
erwischen wir die ja auch nicht“, be-
fürchtete er. 

Johannes Strobel informierte noch 
einmal, dass das Festmachen der Gül-
tigkeit dieser Verordnung an der Grö-
ße der Hunde auf gesetzliche Vorga-
ben zurückzuführen ist. Außerdem 
seien die Kampfhunde in verschiede-
ne Kategorien eingeteilt, die die Hal-
ter zu bestimmten Aufl agen verpfl ich-
tet. Und er wies darauf hin, dass der 
Anlass für die gesetzlichen Vorschrif-
ten vermehrte Klagen über frei lau-
fende Hunde waren, die insbesondere 
durch ihre Größe die Bevölkerung er-
schreckten, zum Teil sogar auf Kin-
derspielplätzen. 

Abschließend fand sich eine Mehr-
heit für die Verordnung, wenn auch 
viele Gemeinderäte davon überzeugt 
waren, dass die Vorschriften in we-
sentlichen Punkten nicht greifen 
könnten.  G.S.

Kern der Verordnung

Die Verordnung zum Schutz der Öf-
fentlichkeit vor Gefahren durch Hun-
de enthält folgende Vorgaben:

Generell sind Hunde im öffentli-
chen Bereich so zu führen, dass an-
dere nicht gefährdet, geschädigt 
oder belästigt werden. Wörtlich heißt 
es: „Zur Verhütung von Gefahren für 
Leben, Gesundheit Eigentum oder 
die öffentliche Reinlichkeit ist das 
freie Umherlaufen von Kampfhunden 
und großen Hunden ab einer Schul-
terhöhe von 50 cm auf allen öffentli-
chen Wegen, Straßen und Plätzen im 
gesamten Gemeindegebiet innerhalb 
der geschlossenen Ortslage zu jeder 
Tages- und Nachtzeit verboten. Die in 
Satz 1 genannten Hunde sind daher 
auf allen öffentlichen Wegen, Straßen 
und Plätzen im gesamten Gemeinde-
gebiet innerhalb der geschlossenen 
Ortslage zu jeder Tages- und Nacht-
zeit an einer reißfesten Leine von 

höchstens 150 cm Länge zu führen.“ 
Ferner wird gefordert, dass der Hun-
deführer jederzeit in der Lage sein 
muss, das Tier körperlich zu beherr-
schen und dass es von Kinderspiel-
plätzen fern gehalten werden muss.

Zur genaueren Erläuterung wird de-
fi niert, welche Hunderassen durch 
Zucht oder Ausbildung als Kampf-
hunde und damit als gesteigert ag-
gressiv und gefährlich gegenüber 
Menschen oder Tieren anzusehen 
sind oder sein können. Von der Ver-
ordnung ausgenommen sind Blinden-
führhunde, Diensthunde der Polizei, 
des Strafvollzugs, Bundesgrenz-
schutzes usw., Hunde, die zum Hü-
ten einer Herde eingesetzt sind, Ret-
tungshunde für den Zivilschutz, den 
Katastrophenschutz oder den Ret-
tungsdienst sowie Hunde, die im Be-
wachungsgewerbe eingesetzt sind. 

Wer gegen diese Verordnung ver-
stößt, kann mit einer Geldbuße belegt 
werden.

Garantiert über 50 Zentimeter Schulterhöhe und trotzdem nicht so gefährlich wie 
ein kleiner Kampfhund: Der Golden Retriever (links) und der Labrador sind friedliche 
Familienhunde, fallen in Burgthann aber unter die neue Verordnung.  Foto: Märtl

NÜRNBERGER LAND — 32 mit-
telfränkische Bürgermeister und Mit-
glieder der Gemeinderäte haben sich 
dieses Mal beim Igelwirt in Osterno-
he zur Bezirksversammlung des Bay-
erischen Städtetags getroffen. Der 
Schnaittacher Bürgermeisters Georg 
Brandmüller hatte den Ort nicht ohne 
Hintergedanken gewählt hat. Bei ei-
nem schönen Ausblick über die mit-
telfränkische Landschaft diskutierten 
die Gemeindvertreter nicht nur über 
aktuelle kommunalpolitische The-
men, sondern konnten auch auf den 
Hienberg blicken, wo ja Windräder 
gebaut werden sollen.

Georg Brandmüller hat die Bezirks-
versammlung noch aus einem zwei-
ten Grund nach Osternohe geholt: das 
1000-jährige Bestehen der Marktge-
meinde nämlich in diesem Jahr. 

Von dem Berggasthof hatten die 
Bürgermeister aber natürlich auch ei-
nen guten Blick über die mittelfränki-
sche Landschaft Richtung Autobahn. 
Und genau dort sollen einige Wind-
kraftanlagen gebaut werden. Brand-
müller wollte die Bürgermeister als 
Mitentscheider in der Windkraftdis-
kussion erreichen und ihnen die Ört-
lichkeiten vor Augen führen, wie er 
sagte. 

„Ich wollte allerdings niemanden 
davon überzeugen, gegen Windkraft 
zu sein, sondern nur einen Beitrag zu 
der Diskussion leisten. Sie sollen die 
Gegend um Osternohe einmal gese-
hen haben, damit sie nicht nur über 
ein Fleckchen auf der Landkarte ent-
scheiden.“ Anwesend waren bei der 
Versammlung die beiden Bezirksvor-

sitzenden des Städtetags in Mittel-
franken, Thomas Jung (Oberbürger-
meister von Fürth) und Alfons Brandl 
(Bürgermeister von Herrieden). Auch 
der Vorsitzende des Bayerischen Städ-
tetags, Hans Schaidinger (Oberbür-
germeister von Regensburg) nahm an 
der Sitzung teil. Aus der Region wa-

ren unter anderem Nürnbergs Ober-
bürgermeister Ulrich Maly und Laufs 
Bürgermeister Benedikt Bisping ge-
kommen. Auf der Tagesordnung der 
Bezirksversammlung in Osternohe 
stand unter anderem die fi nanzielle 
Situation der Gemeinden und Städte 
im Bezirk. 

Hans Schaidinger erklärt, es sei in 
diesem Jahr „nicht so schlimm ge-
kommen wie befürchtet“. 

Trotzdem müsse man nun versu-
chen, den Aufschwung nicht durch 
neue fi nanzielle Bürden für die Kom-
munen zu bremsen. 

Daher fordern die Gemeinden zum 
Beispiel Fördermittel vom Staat für 
die Reparatur von frostgeschädigten 
Straßen. Auch das Thema „Inklusion“, 
das heißt die Aufnahme behinderter 
Kinder in Regelschulen, wurde dis-
kutiert. Der Städtetag möchte ein Be-
wusstsein für die Kosten schaffen, die 
durch einen Umbau aller Schulen zum 
Beispiel zu rollstuhlgerechten Ge-
bäuden entstehen würden. Die Bür-
germeister  befürchten, dass die Ge-
meinden auf den Kosten sitzen bleiben 
könnten. 

Der Bayerische Städtetag sieht sich 
selbst als „Anwalt der Städte und Ge-
meinden“. 

Vertreter der „zentralen Orte Bay-
erns“ gehören ihm auf freiwilliger 
Basis an und tauschen sich in den Be-
zirksversammlungen sowie auf der 
Jahrestagung über ihre Standpunk-
te und Erfahrungen aus. Der Städte-
tag ist parteiübergreifend. „Wenn es 
um eine bestimmte Sache geht, sind 
oft alle einer Meinung, die Partei 
spielt dann keine Rolle mehr“, erzählt 
Brandmüller. 

So könne der Städtetag kommuna-
le Interessen wirkungsvoll vertreten. 
Von der Atmosphäre auf dem Schloss-
berg und dem Ausblick  zeigten sich 
alle Teilnehmer begeistert. 

Nach zwei Stunden genossen viele 
noch ein Mittagessen: Zur Auswahl 
standen Karpfen, Forelle oder Bär-
lauch-Gerichte.  alm

Städtetag-Bürgermeistertreffen mit Ausblick
Bezirksversammlung in Osternohe – Ausblick auf den Hienberg, wo Windräder geplant sind

Gruppenbild mit Aussicht: 32 Bürgermeister und Vertreter von Kommunen trafen sich auf Einladung des Schnaittacher Bürger-
meisters Georg Brandmüller zur Bezirksversammlung des Städtetages auf dem Schlossberg in Osternohe.  Foto: Müller

FEUCHT/SCHWARZENBRUCK – 
Die aktuellen Ereignisse in Japan ha-
ben die Menschen aufgeschreckt. Die 
Verbraucher realisieren, wie wich-
tig eine bewusste Entscheidung für 
Ökostrom ist, um die Energiewen-
de herbeizuführen. Die Gemeinde-
werke sind sich ihrer Verantwortung 
schon lange bewusst und investieren 
regelmäßig in neue Anlagen für Er-
neuerbare Energien. Um diese An-
lagen auch im Sinne der Kunden zu 
fördern, bieten die Gemeindewerke 
in Feucht und Schwarzenbruck schon 
seit langem Ökostrom aus Wasser-
kraft an, dessen Reingewinn zu 100 
Prozent in regenerative Anlagen vor 
Ort reinvestiert wird.  

Neben den Investitionen in Solar-
anlagen vor Ort, haben die Gemein-
dewerke auch in On- und Off-Shore 
Windkraftanlagen außerhalb inves-
tiert. So ist zum Beispiel der Wind-
park Zieger in der Nähe von Neu-
markt eines der aktuellsten Projekte 

der Gemeindewerke. Doch um den 
Ausbau Erneuerbarer Energien zü-
gig voranzutreiben, brauchen die 
Gemeindewerke die Unterstützung 
der Bürger. Nur wer sich bewusst für 
Ökostrom entscheidet, gibt ein klares 
Statement für den Ausbau regenera-
tiver Anlagen ab. 

Um ein Zeichen zu setzen, haben 
sich die Gemeindewerke in Feucht 
und Schwarzenbruck dazu entschie-
den, die Bezugsmenge von Ökostrom 
bereits für das laufende Jahr auf das 
dreifache zu erhöhen. 

Energiewende vorantreiben
„Durch den höheren Bezug von 

zertifi ziertem Ökostrom stellen wir 
zum einen sicher, dass die sprung-
haft angestiegene Nachfrage nach 
Ökostrom gedeckt werden kann,“ be-
richtet Helmut Dammer, Geschäfts-
führer der Gemeindewerke „zum 
anderen wollen wir bewusst die 
nachgefragte Menge nach Ökostrom 
massiv erhöhen, um die Energiewen-

de voranzutreiben“, so Dammer wei-
ter.  Um den sicheren Handel von 
Ökostrom möglich zu machen, be-
ziehen die Gemeindewerke Ökostrom 
mit RECS Zertifi katen. Jedes dieser 
Zertifi kate bescheinigt die tatsäch-
liche Erzeugung von Ökostrom aus 
100 Prozent Wasserkraft für die be-
nannte Menge. Sobald der Ökostrom 
mit Zertifi kat verkauft ist, wird das 
Zertifi kat entwertet und der produ-
zierte Ökostrom ist sicher vor Dop-
pelvermarktung. 

Durch den bewussten Kauf von 
zertifi ziertem Ökostrom, wird die 
Nachfrage konkret gesteigert. Als 
Folge dieser steigenden Kunden-
nachfrage nach Ökostrom müssen 
Erneuerbare Energien weiter aus-
gebaut werden, um die gestiegene 
Nachfrage nach Ökostrom zu stillen. 
Das heißt, langfristig werden Strom-
produzenten in regenerative Anlagen 
investieren müssen, um den Bedarf 
an Ökostrom decken zu können. In-
vestitionen in Fossile Energie oder 

Atomenergie werden dadurch im-
mer weiter sinken, die Energiewen-
de wird vorangetrieben. 

Auf diesen RECS Zertifi katen ba-
sieren die meisten der angebotenen 
Ökostromprodukte in Deutschland. 
Weitergehende Gütesiegel beschei-
nigen lediglich etwaige Zusatznut-
zen des jeweiligen Ökostromange-
botes. Ein solcher Zusatznutzen ist 
beispielsweise die zusätzliche Inves-
tition in Erneuerbare Energien. 

Einen solchen Zusatznutzen bieten 
auch die Feuchter Gemeindewerke 
und die Gemeindewerke Schwarzen-
bruck an. Hier wird der Reingewinn 
aus dem Ökostromverkauf in rege-
nerative Anlagen vor Ort investiert. 
Dadurch können nochmals zusätzli-
che Anlagen für Erneuerbare Ener-
gien direkt vor Ort gebaut werden. 
Das Ökostromangebot der Gemein-
dewerke punktet also auch ohne pla-
katives Gütesiegel doppelt für die 
Umwelt und die Zukunft unserer 
Kinder.     

Eine Alternative: Ökostrom der Gemeindewerke
Nicht erst seit den aktuellen Ereignissen in Japan wird regelmäßig in erneuerbare Energien investiert

SCHWARZENBRUCK/
NÜRNBERG – Zwei Litauer (20 
und 27 Jahre) sollen gemeinsam 
mit vier Komplizen im Septem-
ber vergangenen Jahres sechs 
Wohnmobile im Gesamtwert von 
450.000 Euro vom Gelände der 
Firma HMC Holiday Mobil Cars 
in Ochenbruck gestohlen haben. 
Gestern musste sich das Duo vor 
dem Landgericht in Nrünberg 
verantworten.

Durch das Internet waren die 
Täter auf das Schwarzenbrucker 
Unternehmen aufmerksam ge-
worden, waren am Wochenende 
vom 9. auf den 11. September in 
das Firmengelände eingedrungen 
und hatten dann an sechs nagel-
neuen Wohnmobilen mitgebrach-
te gestohlene Kennzeichen ange-
schraubt. Anschließend fuhren 
sie davon - mit Ziel Litauen. Der 
20-jährige Angeklagte verfuhr 
sich allerdings und schlug auf der 
Autobahn nicht den Weg nach Os-
ten, sondern nach Westen ein, so 
dass er schließlich im Rheinland 
landete. Sein 37-jähriger Kompli-
ze wurde von der Polizei in Bau-
zen gestoppt und verhaftet. 

Während der Ältere beharrlich 
schwieg, machte der 20-Jährige 
Aussagen. Mehr zum Prozess im 
Regionalteil dieser Zeitung. 

Wohnmobile 
gestohlen
Diebes-Duo vor Gericht – 
450.000 Euro Schaden
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